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A Problem 

 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. Au-

gust 2006 (BGBl. I S. 2034) zum 1. September 2006 (Föderalismusreform I) wurden 

die Gesetzgebungskompetenzen im Dienstrecht zwischen Bund und Ländern neu 

geordnet. Im Bereich des Besoldungs- und Beamtenversorgungsrechts haben der 

Bund und die Länder danach jeweils eigene Kompetenzen.  

 

Nach der mit dem Gesetz vom 12. Dezember 2008 in Landesrecht übergeleiten Re-

gelung in § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (Überleitungsfassung Schleswig-

Holstein), werden Ausgleichsansprüche zwischen Dienstherren bei einem Wechsel 

einer oder eines Beamten in der Weise geregelt, dass die laufenden Versorgungsan-

sprüche ab Eintritt des Versorgungsfalles zeitanteilig auf die jeweiligen Dienstherren 

aufgeteilt werden und der abgebende Dienstherr eine lfd. Ausgleichszahlung an den 

aufnehmenden Dienstherrn leistet.  

 

Nach der Föderalismusreform I fehlt dem Bund die Gesetzgebungskompetenz für ei-

ne übergreifende Regelung. Zudem ist dieses System auf Dauer nicht zukunftsfähig, 

da aufgrund - bereits jetzt erkennbarer - Unterschiede in der Rechtsfortentwicklung in 

Bund und Ländern im Besoldungs- und Beamtenversorgungsrecht zukünftig keine 

einheitliche Bemessungsgrundlage für den Ausgleichsanspruch bei bund- und län-

derübergreifenden Wechseln bestehen wird. Es ist zu erwarten, dass die Fortführung 

des bestehenden Systems der Versorgungslastenteilung zu aufwändigen Auseinan-

dersetzungen über die Höhe der laufenden Erstattungen führen würde und negative 

Wirkungen für die Mobilität der Beamtinnen und Beamten entfalten könnte.  

 

B Lösung 

 

Die Versorgungslastenteilung soll nach übereinstimmender Aufassung des Bundes 

und der Länder neu konzipiert werden. Der frühere Dienstherr beteiligt sich nicht - wie 

bislang - an den laufenden Versorgungslasten ab Eintritt des Versorgungsfalls, son-

dern leistet gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn zum Zeitpunkt des Dienst-

herrenwechsels eine pauschalierte Abfindung (Abfindungszahlung) der bei dem ab-

gebenden Dienstherrn erworbenen Versorgungsanwartschaften.  

 

Da nach der Föderalismusreform I eine bundesgesetzliche Regelung keine Bindung 

für die Länder entfalten kann, haben Bund und Länder eine staatsvertragliche Rege-

lung vorgesehen, um eine einheitliche Rechtspraxis sicherzustellen. Der Staatsver-
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trag bedarf nach Artikel 30 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung des Landes Schleswig-

Holstein zur Umsetzung in Landesrecht der Zustimmung des Landtages.  

 

Der Gesetzenwurf beinhaltet daneben eine konkretisierende Regelung für landesin-

terne Dienstherrnwechsel unter besonderer Berücksichtigung der Belange der an der 

Versorgungsausgleichskasse beteiligten kommunalen Dienstherrn.  

 

Neben der verursachungsgerechten Verteilung der Versorgungsverpflichtungen führt 

das Verfahren aus Sicht des jeweils abgebenden Dienstherrn zu einer frühzeitigen 

Entpflichtung für zukünftige Versorgungslasten und wirkt damit der Verschiebung von 

Versorgungslasten in die Zukunft entgegen. Dem aufnehmenden Dienstherrn werden 

insoweit frühzeitig die zur Deckung späterer Versorgungsverpflichtungen notwendi-

gen Mittel zur Verfügung gestellt. Die Regelung trägt damit auch dem Interesse der 

dienstherrenübergreifenden Mobilität der Beamtinnen und Beamten Rechnung.    

 

C Alternativen 

 

Ein Verzicht auf die Neuregelung und die Fortführung der bisherigen Systematik wür-

den zu erheblichen Problemen und aufwändigen Verwaltungsverfahren führen (vgl. 

Ausführungen unter Buchst A). Ein gänzlicher Verzicht auf eine Versorgungslasten-

teilung widerspräche dem Prinzip der verursachungsgerechten Verteilung der Ver-

sorgungsverpflichtungen und ist daher nicht vereinbart worden.   

 

D Kosten und Verwaltungsaufwand 

 

1. Kosten  

 

Im Vergleich zum derzeit bestehenden System der Versorgungslastenteilung stellt die 

Neuregelung - abgesehen von den der Pauschalierung immanenten Effekten  - ein 

grundsätzlich wirtschaftliches Äquivalent dar, d.h. in dynamischer Gesamtbetrachtung 

ergeben sich keine Mehr- oder Minderausgaben bzw. Mehr- oder Mindereinnahmen.  

 

Eine wesentliche Veränderung betrifft den Zeitpunkt der Erfüllung der Leistungsver-

pflichtung, da die Versorgungslastenteilung abschließend bereits zum Zeitpunkt des 

Dienstherrenwechsels erfolgt und nicht über den in der Zukunft liegenden Zeitraum 

des Versorgungsbezugs verteilt wird. Die damit verbundene zeitliche Vorverlagerung 

führt für den abgebenden Dienstherrn zu einer einmaligen Mehrbelastung in dem 

Haushaltsjahr des Dienstherrenwechsels, denen die Einsparungen in den Jahren des 

Versorgungsbezugs gegenüberstehen. Für den aufnehmenden Dienstherrn gilt die-



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode Drucksache 17/345  

 

 4 

ses in Bezug auf die Einnahmen entsprechend. Insbesondere zur Vermeidung punk-

tueller Spitzenbelastungen für Dienstherren mit vergleichsweise geringer Finanzaus-

stattung (z. B. kleinere Kommunen) können die beteiligten Dienstherrn abweichende 

Zahlungsmodalitäten vereinbaren.  

 

2. Verwaltungsaufwand 

 

Der Verwaltungsaufwand wird durch die Neuregelung insgesamt vermindert, da lau-

fende und aufwändige Abrechnungsverfahren, die sich über die Gesamtphase des 

Versorgungsbezugs erstrecken würden, erspart werden.  

 

3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft 

 

Keine. 

 

E Information des Landtages nach Artikel 22 der Lan desverfassung in Ver-

bindung mit dem Parlamentsinformationsgesetz 

 

Die Information des Landtages richtet sich nach dem Parlamentsinformationsgesetz. 

Die nach § 3 erforderliche Unterrichtung ist durch das Finanzministerium zeitgerecht 

erfolgt.  

 

F Federführung 

 

Federführend ist das Finanzministerium. 
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Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Verteilung von  Versorgungslasten bei 

bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln  (Versorgungslastentei-

lungsgesetz - VersLastG) 

 

Vom 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

 

(1) Dem von der Bundesrepublik Deutschland am 26. Januar 2010 und ihren Ländern 

am 16. Dezember 2009 unterzeichneten Staatsvertrag über die Verteilung von Ver-

sorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln (Versor-

gungslastenteilungs-Staatsvertrag) wird zugestimmt. 

 

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

 

(3) Das Datum, an dem der Staatsvertrag für Schleswig-Holstein in Kraft tritt, macht 

das Finanzministerium im Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein be-

kannt.  

§ 2 

 

(1) Die Bestimmungen des Staatsvertrages zu Vorschriften des Beamtenversorgungs-

gesetzes (BeamtVG) gelten entsprechend für die in Landesrecht übergeleiteten Vor-

schriften nach dem Beamtenversorgungsgesetz - Überleitungsfassung für Schleswig-

Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juli 2009 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 506). § 107 b Beamtenversorgungsgesetz - Überleitungsfassung für Schleswig-

Holstein - wird durch die Bestimmungen des Staatsvertrages ersetzt.  

 

(2) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt, findet der Staatsvertrag entsprechend 

§ 2 Satz 3 des Staatsvertrags bei Dienstherrenwechseln innerhalb des Geltungsbe-

reiches dieses Gesetzes (landesinterne Dienstherrenwechsel) entsprechende An-

wendung.  

 

(3) Sofern die Zahlung von Versorgungsbezügen und die Abwicklung der Versorgungs-

lastenteilung entsprechend § 8 Abs. 4 des Staatsvertrages auf die Versorgungsaus-

gleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) oder eine andere 

Einrichtung übertragen ist, sind die Regelungen zur Eintrittspflicht, Abwicklung und 

Verantwortlichkeit von den an der Einrichtung Beteiligten in der Weise auszugestalten, 
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dass die Durchführung des Staatsvertrages gewährleistet wird. Die Verantwortlichkeit 

des Dienstherrn für die Umsetzung des Staatsvertrages einschließlich einer ordnungs-

gemäßen Buchführung und Bilanzierung bleibt unberührt.  

 

§ 3 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Hiervon abweichend tritt 

§ 2 an dem Tag in Kraft, an dem der Staatsvertrag für das Land Schleswig-Holstein 

in Kraft tritt.  

 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

 

 

Kiel,                   

 

 

Anlage  

 

Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderüber-

greifenden Dienstherrenwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) 
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Begründung  

 

A. Allgemeiner Teil  

1. Anlass und Ziel des Gesetzes  

 

Aufgrund der nach dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 

(BGBl. I S. 2034) zum 1. September 2006 (Föderalismusreform I) zwischen Bund und 

Ländern neu geordneten Gesetzgebungskompetenzen im Dienstrecht ist eine Neuord-

nung der Regelung der Ausgleichsansprüche zwischen Dienstherren bei einem Wechsel 

einer Beamtin oder eines Beamten erforderlich.  

 

Nach der mit dem Gesetz vom 12. Dezember 2008 in Landesrecht übergeleiten Re-

gelung in § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (Überleitungsfassung Schleswig-

Holstein), werden Ausgleichsansprüche in der Weise geregelt, dass die laufenden 

Versorgungsansprüche ab Eintritt des Versorgungsfalles zeitanteilig auf die jeweili-

gen Dienstherren aufgeteilt werden und der abgebende Dienstherr eine laufende 

Ausgleichszahlung an den aufnehmenden Dienstherren leistet.  

 

Dieses System ist auf Dauer nicht zukunftsfähig, da aufgrund - bereits jetzt erkennba-

rer - Unterschiede in der Rechtsfortentwicklung im Besoldungs- und Beamtenversor-

gungsrecht zukünftig keine einheitliche Bemessungsgrundlage für den Ausgleichsan-

spruch bei bund- und länderübergreifenden Wechseln bestehen wird. Es ist zu erwar-

ten, dass die Fortführung dieses Systems zu aufwändigen Auseinandersetzungen 

über die Höhe der laufenden Erstattungen führen würde.  

 

Die Versorgungslastenteilung soll neu konzipiert werden. Der frühere Dienstherr be-

teiligt sich nicht – wie bislang – an den laufenden Versorgungslasten ab Eintritt des 

Versorgungsfalls, sondern leistet grundsätzlich gegenüber dem aufnehmenden 

Dienstherrn zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels eine einmalige pauschalierte 

Abfindung (Abfindungszahlung) für die bei dem abgebenden Dienstherrn erworbenen 

Versorgungsanwartschaften.  

 

Bund und Länder haben eine staatsvertragliche Regelung vorgesehen um eine ein-

heitliche Anwendung sicherzustellen. Das Gesetz dient der Umsetzung des Staats-

vertrages in Landesrecht.  

 

Das Gesetz beinhaltet neben der nach Artikel 30 Abs. 2 Satz 2 Landesverfassung 

Schleswig-Holstein erforderlichen Zustimmung des Landtages eine konkretisierende 

Regelung für landesinterne Dienstherrenwechsel unter besonderer Berücksichtigung 
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der Belange der an der Versorgungsausgleichskasse beteiligten kommunalen Dienst-

herrn.  

 

Neben der verursachungsgerechten Verteilung der Versorgungsverpflichtungen führt 

das Verfahren aus Sicht des jeweils abgebenden Dienstherrn zu einer frühzeitigen 

Entpflichtung für zukünftige Versorgungslasten und wirkt damit der Verschiebung von 

Versorgungslasten in die Zukunft entgegen. Dem aufnehmenden Dienstherrn werden 

insoweit frühzeitig die zur Deckung späterer Versorgungsverpflichtungen notwendi-

gen Mittel zur Verfügung gestellt. Die Regelung trägt damit auch dem Interesse der 

dienstherrenübergreifenden Mobilität der Beamtinnen und Beamten Rechnung. 

 

2. Haushaltsmäßige Auswirkungen  

 

Im Vergleich zum derzeit bestehenden System der Versorgungslastenteilung stellt die 

Neuregelung insgesamt ein wirtschaftliches Äquivalent dar, das heißt in dynamischer 

Gesamtbetrachtung ergeben sich keine Mehr- oder Minderausgaben. Eine Verände-

rung tritt im zeitlichen Anfall der Leistungen auf, da die Versorgungslastenteilung ab-

schließend bereits zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels erfolgt und nicht über 

den in der Zukunft liegenden Zeitraum des Versorgungsbezugs verteilt wird. Die zeit-

liche Vorverlagerung führt damit für den abgebenden Dienstherrn zu einer einmaligen 

Mehrbelastung in dem Haushaltsjahr des Dienstherrenwechsels, denen entspre-

chende Einsparungen in den Jahren des Versorgungsbezugs gegenüber stehen. Für 

den aufnehmenden Dienstherren gilt dieses in Bezug auf die Einnahmen entspre-

chend. Die beteiligten Dienstherren können im Einzelfall abweichende Zahlungsmo-

dalitäten vereinbaren. 

 

Auf ein aufwändigeres versicherungsmathematisch exakt berechnetes Verfahren zur 

Ermittlung der Ausgleichsbeträge haben sich die Vertragspartner nicht verständigt. 

Orientiert an der bisherigen Verfahrensweise zur Erhebung pauschaler Versorgungs-

abschläge wird ein pauschalierender Ansatz verfolgt, der zu einer vereinfachten 

Handhabung im Interesse aller Dienstherren führt. Da die Versorgungslastenteilung 

unter fiskalischen Gesichtspunkten lediglich eine Finanzbewegung innerhalb der öf-

fentlichen Hand ohne Außenwirkung auslöst, muss der dafür erforderliche Aufwand in 

vertretbaren Grenzen gehalten werden.    

 

Die erstmalige Einbeziehung von Soldatinnen und Soldaten auf Zeit in die Regelung 

der Versorgungslastenteilung führt für das Land und die sonstigen Dienstherrn ge-

genüber der bisherigen Praxis zu Mehreinnahmen, da für den Bund für diesen Per-

sonenkreis bislang keine Leistungspflicht bestand.  
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B. Besonderer Teil  

 

Zu § 1   

Die Vorschrift beinhaltet die nach Artikel 30 Abs. 2 Satz 2 Landesverfassung Schles-

wig-Holstein erforderliche Zustimmung des Landtages zu dem Staatvertrag in Form 

eines Gesetzes. 

 

Zu § 2  

 

Zu Absatz 1 

 

Die Vorschrift stellt insbesondere sicher, dass die nach dem Staatsvertrag vorgese-

hene Ersetzung der Regelung zur Versorgungslastenteilung nach § 107 b Beamt VG 

und die ergänzenden Regelungen entsprechend für die in Landesrecht übergeleite-

ten Vorschriften gelten.  

 

Zu Absatz 2 und 3 

 

Für Dienstherrenwechsel innerhalb des Landes Schleswig-Holstein gelten die Vor-

schriften des Staatsvertrages entsprechend. Insbesondere zur Berücksichtigung der 

Interessen der kommunalen und sonstigen Dienstherrn soll die Möglichkeit der Ab-

wicklung über die Versorgungsausgleichskasse oder ggf. eine andere vergleichbare 

Einrichtung sichergestellt werden.  

 

Die zwischen den an der Einrichtung beteiligten Dienstherren getroffenen Regelun-

gen sind unter Beachtung der ordnungsgemäßen Buchführung und Bilanzierung aus-

zugestalten.  

 

Zu § 3 

 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Ein einheitliches Inkrafttreten 

wird von allen Vertragsparteien zum 1. Januar 2011 angestrebt.   



 














